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Am 16. Dezember 2020 verabschiedete das Parlament der Republik Moldau in
letzter Lesung mehrere Änderungen zum Gesetz der Republik Moldau über
audiovisuelle Mediendienste von 2018. Die Änderungen wurden am 23. November
2020 eingebracht. Sie wurden am 18. Dezember vom scheidenden Präsidenten
der Republik Moldau Igor Dodon unterzeichnet und traten am 22. Dezember 2020
in Kraft.

Mit den Änderungen wird insbesondere Absatz 4 des Artikels 17 des Gesetzes neu
formuliert (siehe IRIS 2019-3:1/24). Er lautet jetzt: „Um den nationalen
audiovisuellen Raum zu schützen und die nationale Sicherheit zu gewährleisten,
haben Anbieter und Vertreiber von Mediendiensten das Recht, in ihr
Dienstleistungsangebot die Ausstrahlung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen
mit militärischem Charakter aufzunehmen, die im Inland produziert oder in
Drittländern erworben wurden und die den Bestimmungen des Konzepts und der
Strategie der Informationssicherheit der Republik Moldau entsprechen.“ Das
Gesetz Nr. 299/2017 zum Konzept wurde 2017 vom Parlament verabschiedet und
dient als Grundlage für Strategien mit Fünfjahresprogrammen, die derzeit den
Zeitraum 2019-2024 umfassen.

Mit den Änderungen wurde die Mindestquote von 50 % für audiovisuelle Produkte
aus den EU-Mitgliedsstaaten und den Ländern, die das Europäische
Übereinkommen des Europarats über grenzüberschreitendes Fernsehen ratifiziert
haben, im Verhältnis zu allen von moldauischen Rundfunkveranstaltern gekauften
Programmen abgeschafft. Darüber hinaus wurden die Quoten von 50 % für
europäische audiovisuelle Produkte und 10 % für unabhängige Produktionen für
moldauische lineare Rundfunkveranstalter aufgehoben. Mit den Änderungen
wurde auch die 30%-Quote für europäische Produkte abgeschafft, die für nicht-
lineare Medien galt (Artikel 5 und 6 des Gesetzes). Somit hat das neue Gesetz die
Hindernisse für russische Fernsehnachrichten und Reportagesendungen beseitigt,
die in den letzten zwei Jahren bestanden. Mit den Änderungen wurde auch das
bestehende Verbot (Artikel 53) aufgehoben, dass staatliche Behörden,
einschließlich Parlament, Regierung und kommunale Behörden, Eigentümer oder
Nutznießer von Anbietern audiovisueller Mediendienste sein können. Das Verbot
gilt weiterhin für politische Parteien, „religiöse Kulte“ und Gewerkschaften.
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Law on amendments to the Code of the Republic of Moldova on
Audiovisual Media Services N 174/2018

Gesetz über Änderungen des Gesetzes der Republik Moldau über audiovisuelle
Mediendienste N 174/2018
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